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RS OGH 1974/5/14 4Ob20/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1974

Norm

HbG §18 Abs6

Rechtssatz

Als Kündigungsgrund nach § 18 Abs 6 lit c HbG kann auch ein zeitlich zurückliegendes Verhalten herangezogen

werden, sofern auf dessen Geltendmachung weder ausdrücklich noch stillschweigend verzichtet wurde (Hier

Rückziehung der auf außergerichtliche Kündigung gestützten Räumungsklage und Geltendmachung als gerichtliche

Kündigung).
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